
K O L L E K T I V V E R T R A G 
 
abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie Österreichs, 
 

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE 
 
1030 Wien, Zaunergasse 1-3, und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, 
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss, 1034 Wien,  
Alfred-Dallinger-Platz 1. 
 

Artikel I  
Geltungsbereich 

 
Der Kollektivvertrag gilt: 
 
Räumlich: Für alle Bundesländer. 

 
Fachlich: Für alle Mitgliedsbetriebe des Verbandes der Futtermittelindustrie. 

 
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem 
oben genannten Verband angehören, ist in Zweifelsfällen die 
Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten 
Fachverbänden (bzw. Verbänden) und der Gewerkschaft der 
Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier,  
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss, 
festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher 
Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird. 
 

Persönlich: Für alle jene dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienst-
nehmerInnen, auf welche der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte 
der Industrie vom 1. Nov. 1991, idgF., anzuwenden ist. 

 
 

Artikel II  
Gehälter 

 
1. Gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für die Angestellten der 

Industrie werden die für die einzelnen Verwendungsgruppen geltenden 
monatlichen Mindestgrundgehälter mit Wirkung vom 1. August 2012 laut 
beiliegender Gehaltsordnung neu festgesetzt. 

 
2. Die euromäßige Überzahlung des tatsächlichen Monatsgehaltes (Istgehalt) ist 

aufrechtzuerhalten. 
Berechnungsgrundlage ist das Juli-Istgehalt 2012. 
 

 
Artikel III  

Geltungsbeginn 
 

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. August 2012 in Kraft. 
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Wien, am 23. August 2012 
 

 
 

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
 

            Obmann      Geschäftsführer 
 
 
 
    GD KR DI MARIHART          Dr. BLASS 
 
 

VERBAND DER FUTTERMITTELINDUSTRIE 
 

          Obmann        Geschäftsführer 
 
 
 
     Dipl. Ing. HENÖCKL            Dr. BLASS 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 

 
 

    Vorsitzender                                                                         Geschäftsbereichsleiter 
 
 
 
      KATZIAN             PROYER 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 
Wirtschaftsbereich Land- und Forstwirtschaft / Nahrung / Genuss 

 
  
   Vorsitzender    Wirtschaftsbereichssekretär 
 
 
 
  NEUMÄRKER        Mag. HIRNSCHRODT 
 


